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Stand 03.01.2014 
 
Stand der Abarbeitung der Gemeinsamen Erklärung vom 07.08.2013 
 

Die von der EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH (EKZ) und der Stadt Cottbus (Stadt) 
unterzeichnete Erklärung enthält folgende, die Unterzeichner verpflichtende Erklärungen: 
 

EKZ: 
1. Beibringung des Finanzierungsnachweises spätestens bis zum 31.12.2013 
2. schriftliche Berichterstattung jeweils zum 15. jedes Monats 
3. Anpassung des bestehenden Ordnungsmaßnahmevertrages bis 30.11.2013 

Stadt: 
Die Stadt Cottbus beabsichtigt bei Einhaltung der Erklärungen des Vorhabenträgers 
die Einleitung eines Aufhebungsbeschlusses bis längstens zum 01.01.2014 
zurückzustellen. Abweichende Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung 
bleiben hiervon unberührt.  

Folgender Stand der Abarbeitung wird mit Ablauf des 31.12.2013 festgestellt: 
 
EKZ: 
1. Beibringung des Finanzierungsnachweises spätestens bis zum 31.12.2013 

 
 27.09.2013 - Eingang der Statusberichte der EKZ August/September 2013 

o Gespräche mit Banken und Sparkassen 
o Suche nach konkreten Teilnehmern für Finanzkonsortium 
o Fortführende Gespräche auf EXPO-REAL geplant 
o Nachweis der möglichen Teilnehmer des Konsortiums bis 31.10.2013 

 
 16.10.2013 - Übermittlung des Statusberichts Oktober 2013 durch EKZ 

o Fortführung der Gespräche zur Finanzierung 
o Weitere Unterlagen wurden an interessierte Banken versendet (Objektdaten, Fotos, 

Finanzierungsstruktur, Mieterlisten) 
o Gespräche auf EXPO-REAL brachten keine neuen Erkenntnisse 
o „Die Organisation eines Bankenkonsortiums nimmt offenbar deutlich mehr Zeit in 

Anspruch als prognostiziert.“ 
 

 24.10.2013 - Anschreiben Stadt an EKZ 
o Nachfrage zur Dauer der Organisation des Bankenkonsortiums  länger als 

31.12.2013? 
 

 29.10.2013 - Sondersitzung WBVA 
o Ausführungen Herr Becker: 

- Von benötigten 62 Mio. € sind 44 Mio. € mit 3 Banken gesichert  
- Die restlichen 18 Mio. € können voraussichtlich mit einem weiteren Institut bis 

zum 31.12.2013 gesichert werden.  
- Diesbezüglich ist ein Konsortialführer mit der Auslösung eines 

Beschleunigungsauftrages beauftragt worden.  
- Ziel ist die Einhaltung des 31.12.2013, sodass die Unterzeichnung eines 

Gesamtvertrages erfolgen kann. 
o Die Ausschussmitglieder stellten fest, dass es bei Nichteinhaltung des 31.12.2013 

keine weitere Deadline geben wird 



StVV-Beschlussvorlage IV-002/14 vom 29.01.2014   
Beschluss über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Blechen-Carré“  Anlage 1 
 

  2/4 

 21.11.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 
o Herr Becker teilte mit: 

- EKZ wird bis zum Vorliegen der Finanzierungszusage für den 2. BA keinerlei 
Erklärungen und Stellungnahmen mehr abgeben. 

- Sie werden bis dahin an keinerlei Sondersitzungen, Ausschüssen oder sonstigen 
Diskussionsrunden mehr teilnehmen. 

- Sobald hinsichtlich der Finanzierung ein belastbares Scheiben vorgelegt werden 
kann, kommt die EKZ unaufgefordert auf die Stadt Cottbus zu. 

 
 11.12.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 

o Hinweis auf E-Mail EKZ an Stadt vom 21.11.2013 
o Einladung erübrigt sich somit 

 
 16.12.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 

o EKZ stellt Abschluss der Projektfinanzierung bis 30.03.2014 in Aussicht 
 

 17.12.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 
o Angebot zur Vorstellung der aktuellen Finanzierungssituation durch ein von der EKZ 

beauftragtes Unternehmen am 23.01.2014 
 

 18.12.2013 - Schreiben Herr Becker an Stadt 
o Finanzierung kann nicht bis zum 31.12.2013 gesichert werden 
o Hinweis auf geplante Vorstellung des Finanzierungsstandes am 23.01.2014 
o Gesamtfinanzierung soll bis zum 30.03.2014 abgeschlossen sein 

 
 06.01.2014 - Einladung Stadt an Fraktionen zur Vorstellung des Finanzierungsstandes 

am 23.01.2014 
 

 06.01.2014 - Terminbestätigung Stadt an EKZ zur Vorstellung des Finanzierungsstandes 
am 23.01.2014 
 

 Fazit zu 1.:  Der Finanzierungsnachweis konnte nicht vorgelegt werden 
 
 

2. schriftliche Berichterstattung jeweils zum 15. jedes Monats 
 

 20.09.2013 - E-Mail der Stadt an die EKZ mit Aufforderung zur Übergabe der 
monatlichen Berichte 
 

 27.09.2013 - Eingang der Statusberichte der EKZ August/September 2013 
 

 16.10.2013 - Übermittlung des Statusberichtes Oktober 2013 durch EKZ 
 

 18.11.2013 - schriftliche Erinnerung an EKZ durch FB Stadtentwicklung 
o Übergabe des Monatsberichtes November steht noch aus. Termin war 15.11.2013 

 
 21.11.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 

o Herr Becker teilte mit: 
- EKZ wird bis zum Vorliegen der Finanzierungszusage für den 2. BA keinerlei 

Erklärungen und Stellungnahmen mehr abgeben. 
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- Sie werden bis dahin an keinerlei Sondersitzungen, Ausschüssen oder sonstigen 
Diskussionsrunden mehr teilnehmen. 

- Sobald hinsichtlich der Finanzierung ein belastbares Scheiben vorgelegt werden 
kann, kommt die EKZ unaufgefordert auf die Stadt Cottbus zu. 

 
 Fazit zu 2.:  Die schriftliche Berichterstattung erfolgte unvollständig 

 

3. Anpassung des bestehenden Ordnungsmaßnahmevertrages bis 30.11.2013 
 

 07.08.2013 - 6. Außerordentliche Tagung der StVV  
o Information zum aktuellen Stand 2. BA Blechen-Carré 
o Verweis auf vorbereitete gemeinsame Erklärung 

- Beibringung des Finanzierungsnachweises spätestens bis zum 31.12.2013 
- schriftliche Berichterstattung jeweils zum 15. jedes Monats 
- Anpassung des bestehenden Ordnungsmaßnahmevertrages bis 30.11.2013 
- Stadt stellt Beschluss zur Einleitung des Aufhebungsverfahrens bis längstens 

zum 01.01.2014 zurück 
o Hinweis auf noch zu führende Gespräche zum OMV – Termin Fertigstellung Abbruch 
o Verweis auf Endstandsregelung 
o Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung erfolgte im Anschluss an die Sitzung 
 

 14.11.2013 - Anschreiben FB Stadtentwicklung an EKZ 
o Einladung Sonder-WBVA am 26.11.2013 
o OMV ist bis 30.11.2013 abzuschließen 
o Übergabe Vertrag mit Bitte um Paraphierung bis Sonder-WBVA 26.11.2013 
o Hinweis auf erforderliche Übergabe Bürgschaft 

 
 21.11.2013 - Anschreiben FB Stadtentwicklung an EKZ (vorab per E-Mail) 

o Verwaltung prüft gegenwärtig die vorliegenden Unterlagen zur Beschlussfassung des 
Abwägungs- und Satzungsbeschlusses auf Aktualität und Vollständigkeit 

o EKZ wurde gebeten, die in ihrem Verantwortungsbereich befindlichen Unterlagen zu 
prüfen 

o EKZ wurde um Teilnahmebestätigung am Sonder-WBVA gebeten 
 

 21.11.2013 - E-Mail EKZ an Stadt 
o Herr Becker teilte mit: 

- EKZ wird bis zum Vorliegen der Finanzierungszusage für den 2. BA keinerlei 
Erklärungen und Stellungnahmen mehr abgeben. 

- Sie werden bis dahin an keinerlei Sondersitzungen, Ausschüssen oder sonstigen 
Diskussionsrunden mehr teilnehmen. 

- Sobald hinsichtlich der Finanzierung ein belastbares Schreiben vorgelegt werden 
kann, kommt die EKZ unaufgefordert auf die Stadt Cottbus zu. 

 
 26.11.2013 - Sondersitzung WBVA 

o Ohne Teilnahme EKZ 
o Neufassung OMV wurde thematisiert 
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 05.12.2013 - Sitzung WBVA 
o Information zum Stand Neufassung OMV  
o Vorbereitung Beschlüsse für 2014 bei Nichteinhaltung der Erklärung 

 
 Fazit zu 3.:  Der OMV wurde nicht angepasst 

 
 

Stadt: 
Die Stadt Cottbus beabsichtigt bei Einhaltung der Erklärungen des 
Vorhabenträgers die Einleitung eines Aufhebungsbeschlusses bis längstens 
zum 01.01.2014 zurückzustellen. Abweichende Entscheidungen der 
Stadtverordnetenversammlung bleiben hiervon unberührt.  
 
 Die Einleitung eines Aufhebungsbeschlusses erfolgte bis zum 31.12.2013 nicht 

o Der Stadtverordnetenversammlung (StVV) wurde bis einschließlich 31.12.2013 keine 
Beschlussvorlage zugeleitet 

o Eine abweichende Entscheidung der StVV wurde bis zum 31.12.2013 nicht getroffen 

 
 Fazit:  Ein Aufhebungsverfahren wurde nicht eingeleitet, 

die Stadt hat sich an die abgegebene Erklärung gehalten 
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